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Sehr geehrte Schwangere, sehr geehrte Angehörige, 
 

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns Ihr Vertrauen aussprechen und sich für die Geburt Ihres 

Kindes für unsere Klinik entschieden haben.  

 

Damit wir in Zeiten der bestehenden Corona – Pandemie auch weiterhin unser Haus für 

werdende Eltern so offen halten können wie bisher, möchten wir sie eindringlich bitten, fol-

gende Verhaltensregeln zu beachten: 

 

 Zur Geburt in den Kreißsaal darf die Schwangere von einer Person begleitet werden. 

Geburt bedeutet: es besteht eine regelmäßige Wehentätigkeit mit gleichzeitiger Er-

öffnung des Muttermundes, oder Sie sind bei uns zu einem geplanten Kaiserschnitt 

angemeldet.  

 Anmeldung zur Geburt, ambulante Besuche, CTG-Kontrollen, Geburtsplanungs-

sprechstunde, Vorbereitung zum Kaiserschnitt , Wendung bei Beckenendlagen, Auf-

nahme zur Geburtseinleitung bis zur regelmäßigen Muttermunds wirksamen Wehen-

tätigkeit, oder andere Gründe , die zur stationären Aufnahme führen,  sind von einer 

Begleitung durch den Partner / Begleitperson ausgenommen. 

 In Einzelfällen (z.B. sprachliche Barriere, etc.) kann nach Rücksprache mit dem 

geburtshilflichen Team eine Ausnahmeregelung getroffen werden. 

 Die Begleitperson darf während des stationären Aufenthaltes nicht wechseln. Sie 

wird von uns namentlich registriert, und bekommt zur Identifikation, im Rahmen des 

stat. Aufenthaltes ein Armband mit den Personalien der Schwangeren / Wöchnerin 

ausgehändigt und umgebunden.  

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend (bei Verstoß kann ein 

Hausverbot ausgesprochen werden). Bitte beachten Sie die allg. Hygieneregeln.  

 Sowohl im Kreißsaal, als auch auf der Wochenstation bitten wir Sie, so wenig wie 

möglich den Geburtsraum bzw. das Patientenzimmer zu verlassen. 

 Bitte vermeiden Sie auch während der Besuchszeit die Klinik mehrfach zu verlassen. 

 Die Begleitperson darf auf der Wochenstation max. 1 Stunde pro Tag im Zeitraum 

von 14-18 Uhr besuchen. 

 Die Begleitperson darf die Familie am Entlassungstag auf der Wochenstation zwi-

schen 10-12 Uhr abholen. 

 Individuelle Absprachen mit der Schwester insbesondere zur Abholung sind möglich. 

 Der Aufenthaltsraum auf der Wochenstation darf  nur von einer Person alleine betre-

ten werden. Eine Ausnahme besteht für die Patientin mit ihrem Partner / Begleitper-

son. 

 Bitte beachten Sie unsere Besuchszeiten und befolgen Sie bitte die Anweisungen 

unseres Personals. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Mithilfe 
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